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RS OGH 1952/10/8 1Ob637/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1952

Norm

EO §251 Z6

Rechtssatz

Die Ausscheidung von Betriebsmitteln ist nur dann von Bedeutung, wenn der Betrieb, zu dessen Schutz diese

Betriebsmittel der Exekution entzogen werden sollen, tatsächlich geführt wird. Der bloße Wille, die Erwerbstätigkeit

fortzusetzen, genügt nicht.
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